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DIE GEISTIGE LANDESVERTEIDIGUNG UND WIR

© Der Betriebsschutz — ein Gebot der Stunde

Es gehört zu den grundsätzlichsten Erkenntnissen in der Frage der Rivalität von Ost und
g"est, dass diese Auseinandersetzung sich nicht auf periodisch auftretende Krisen (Korea, Ungarn,
Kuba) und auf einige mehr oder minder hitzige Diskussionen im Schosse der Vereinigten
J^tionen beschränkt, sondern dass dieser Kampf schon seit Jahren permanent im Gange ist. Ob

^Kalter» oder «warmer» Krieg, wir müssen uns bewusst sein, dass sich der

f den 5oge?2£TOtzfett FnWe»szmcu u/s m/t dem Westen /m Kr/eg £e/(W//c/; betrachtet;
einem Krieg, in dem es letzten Endes um die Frage von Sein oder Nicht-Sein geht. Es gehört

.^ Kennzeichen und zur besonderen Gefährlichkeit dieser Auseinandersetzung, dass sie nicht
der nicht nur) auf dem traditionellen militärischen Gebiet ausgefochten wird, sondern dass sie

^ umfassender oder — wie es im Zweiten Weltkrieg schon geheissen hat — «totaler» Weise
J/e po//fiscÄe, soz/^/e, j# #«/ J/e &#/twre//e 5porf//c/?e

^ ^gre//r. Und die Chance unseres kommunistischen Gegners liegt eben darin, dass er diese

Useuiandersetzung mit aller Anspannung seiner Kräfte betreibt, während sich der Westen allzu
^urk dadurch einschläfern lässt, dass der Kampf im Zeitalter der «friedlichen Koexistenz»
^eniger gefährlich als in eigentlichen Kriegszeiten erscheint und dass er auf nichtmilitärischem

•miet auch für viele im verborgenen vor sich geht.
u einem der klassischen und gefährlichsten dZ/ffe/ der /Jwse/narcderserzMttg in «Friedenszeiten»

rt die .Spionage und hier wieder — eben verborgener als auf der militärischen Ebene — die
^""fsc/>a/t//c/;e Spionage. Es ist bekannt, dass die fremde Spionage sich in zunehmendem Masse

JWht nur militärische Geheimnisse der Schweiz, sondern auch Betriebsgeheimnisse schweizerischer
bternehmen auszukundschaften sucht. Es soll deshalb der ZwecE des Eewf/ge« Ee/Vrages sein,

auf diese Gefahr und vor allem auch auf das Vorgehen ie/ d/cser zlrt Spionage £;<rz Zu'nzKtoeisen:

einen eigentlichen Fall von Wer&sp/otzuge berichtete im vergangenen Sommer die «Kölner
Uudschau»; In den Ringsdorffwerken in Mehlem bemerkte ein Angehöriger des Werkschutzes,

ein vor zwei Jahren als «Flüchtling» aus der Ostzone gekommener Arbeiter nach Feierabend
^>ne d/ajcA/we in allen Details fachgerecht /ofogra/ierre. Trotz der vorgenommenen Bewachung

ang es aber dem Spion, sich wieder in die sowjetisch besetzte Zone abzusetzen. — Quantitativ
mehr ins Gewicht fallen dürfte aber die Spionage a«/ Wega/em» Wege sein: so ist es

annt, dass gewisse Besucher aus dem Ostblock an allen zlasstei/nngen wnd T/essen zh den

gV'Ssten Prospe^tesamm/em gehören, die dann entsprechend ausgewertet und registriert werden.
He weitere Möglichkeit, in den Besitz der neuesten technischen Angaben eines bestimmten

n,..
.eis zu kommen, besteht darin, dass westliche Firmen um und 0//er/ew für einen

^Suchen Auftrag ersucht werden, wobei betont wird, dass man auch an Konkurrenzfirmen
"rieben habe und dass es sich so empfehle, einige nähere technische Details anzugeben. Da es

Heist um grössere Aufträge handelt, die in Aussicht gestellt sind (aber natürlich nie erteilt
k

®n), überbieten sich die Firmen in der Angabe von technischen Einzelheiten. - Eine
Sonders gefährliche Art bildet schliesslich die »ßesHcfep/onage», indem westliche Firmen zu-

k
*^t durch Vertreter von öst/ic/je« besichtigt werden, wobei durch schein-

£rk Fragen oder durch die Tatsache, dass sich die Besucher «verliefen», wertvolle

^
"Hntnisse gesammelt werden konnten. Für die Sorglosigkeit des Westens spricht das Beispiel,

GeR " vorgekommen ist, dass sich eine sowjetische Abnehmergruppe wochenlang frei auf dem
einer Werft bewegen durfte, auf der nicht nur Fischereifahrzeuge für die Sowjetunion,

^ ^
H"n auch Unterseeboote für die deutsche Bundesmarine gebaut wurden!

^^""/ofgernng.- Entweder äusserste Vorsicht im Verkehr mit der Wirtschaft des Ostblockes
alle Fälle zum Beispiel ständige Begleitung von «Besuchern») oder noch besser überhaupt^ Osthandel!
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